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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 194-2021 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.294 
  
Eingereicht am: 06.09.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Dütschler (Hünibach, FDP) (Sprecher/in) 

 
 

 
  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Direktion für Inneres und Justiz 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Möglichkeit zur Aufhebung der Dualität bei der OPR? 

Ausgangslage: 

• Der Kanton Bern bzw. das AGR leitet, prüft und genehmigt die Teiländerung und die Gesamterneuerung 
von kommunalen Baureglementen und Zonenplänen und überlässt das geprüfte Resultat dem kommu-
nalen Souverän zur Entscheidung. 

• Bis anhin waren diese Teil- oder Gesamtänderungen in fassbaren Schritten abgehandelt − vom einen 
zum anderen Gesetz lag die inhaltliche Veränderung in einem fachlich überschaubaren Umfang. Mit 
dem heutigen Paradigmenwechsel der Bemessungen, z. B. von der Ausnützungsziffer zur Grünflächen-
ziffer, ist die Veränderung erkennbar markant. De facto erfolgt nicht eine Erweiterung, sondern ein Sys-
temwechsel. 

• Im Besondern ist zu erkennen, dass zeitgleich mit der öffentlichen Auflage eines neuen Bauregle-
ments/Zonenplans die Vorwirkung eintritt. Ab diesem Zeitpunkt werden bis zur Genehmigung der neuen 
Vorlage beide Gesetze, das bestehende wie das Vorgeschlagene, in Kraft sein. Man spricht von einer 
Dualität. 

• Diese Dualität wurde einst im Wohlwollen eingeführt, die meist überholten Reglemente möglichst rasch 
zu ersetzten und den erkennbaren Verbesserungen bereits möglichst früh die Anwendung zu ermögli-
chen. 

Erkenntnisse am Muster der Gesamtortsplanrevision in der Stadt Thun: 

• Die Stadt Thun befindet sich in der OPR, die öffentliche Auflage erfolgte ca. per Beginn 2022. 

• Der Gemeinderat von Thun rechnet mit einer Dualitätszeit von ca. 1,5 Jahren, Planer gehen mit Ein-
sprachen von ca. 2,5 Jahren Dualitätszeit aus. 

• Aus Fachkreisen mehren sich die konstruktiv-kritischen Stimmen, die bei der Anwendung der Dualität 
klar erkennbare, planerische und wirtschaftliche Nachteile ausmachen. 
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• Dieser Umstand wird durch die bauprüfende Behörde in Thun bestätigt, dass in der Überprüfung eines 
Baugesuchs ein Bauvorhaben zwingend beiden Gesetzten genügen muss. In der praktischen Anwen-
dung bedeutet dies, dass stets der schlechtere Fall unter den beiden Gesetzten zur Anwendung/Bewil-
ligung kommen wird. In der Sache gibt es ausreichend Fallbeispiele, bei denen nachgewiesen werden 
kann, dass das geltende Gesetz in der Dualität benachteiligt wird. 

• In der Ausgangslage umschrieben, ist der «alte gutgemeinte Zopf» der Dualität aufgrund der damaligen 
marginalen Veränderungen der Baugesetze nachvollziehbar. Auf Grund der nun wesentlichen inhaltli-
chen Veränderung der Gesetzgebung − dem Paradigmenwechsel − werden Eigentümer, Planer, Inves-
toren usw. in der Zeit der Dualität nachteiligen und unklaren Bemessungsgrössen ausgesetzt 

Betrachtung: 

Das Thema gilt es kritisch zu betrachten, weil: 

• der Sinn der Dualität, die wohlwollende frühzeitige Inkraftsetzung der besseren Möglichkeit, nicht mehr 
gegeben ist 

• Planungsunsicherheit und damit Streitbarkeit provoziert wird 

• Bemessungsunklarheit besteht (z. B. an welchem Gesetz soll sich die finanzielle Bewertung einer Im-
mobilie orientieren?) 

• Fachkreise sich sehr kritisch und unsicher zur Dualität stellen und Bauwillige beraten, mit Bauvorhaben 
bis zur Rechtsgültigkeit der neuen Gesetzgebung zuzuwarten 

• der Planungsaufwand steigt, da seitens des Planers ein Projekt erarbeitet und nachgewiesen werden 
muss, das beiden Gesetzen genügt 

• sich die Bewilligungsdauer verlängert, da jedes Baugesuch auf zwei Gesetze hin geprüft werden muss 

• aus Fachkreisen niemand eine positive Begründung der Dualität erkennt 

In Kenntnis davon, dass die Dualität bis anhin nicht fundamental bestritten war, ist offenkundig, dass wir 
mit den vorliegenden Fragen eine neue Türe zu einem alten Zopf aufstossen. Nun, dass das Unding der 
Dualität bis anhin nicht in Frage gestellt wurde, liegt daran, dass die Betroffenen in vergangenen Zeiten 
mit Vorteilen und nicht mit Nachteilen bedient wurden. Der Paradigmenwechsel führt nun zu markanten 
Nachteilen und in der Dualität zu Behinderungen und nicht erkennbaren Vorteilen. Unter dieser Betrach-
tung bitten wir um eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit der Materie und entsprechende Be-
antwortung der Fragen. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Ist dem AGR der praktische Umstand bekannt, dass die Dualität bei gesetzlichen Paradigmenwech-
seln zu mehrheitlich praktischen Nachteilen führen kann? 

2. Sieht das AGR eine Möglichkeit, aufgrund von zum Voraus erkennbaren negativen Folgen der Dualität 
die Dualität aufzuheben bzw. im Fall Thun nicht einzuführen? 

3. Wenn die grundsätzliche Möglichkeit der Aufhebung der Dualität besteht: Welches politische Vorge-
hen empfiehlt der Regierungsrat der Fragepartei, um die Aufhebung der Dualität zu ermöglichen? 

 

 
 
Verteiler 
‒ Grosser Rat 


